
 

 

dung von Klärschlämmen, wie z. B. das Auf-
bringen auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Böden wird durch die Klärschlamm-
verordnung [15] geregelt. 
Bei der Überwachung von Reststoffen und Ab-
fällen sind auch Hausmülldeponien zu berück-
sichtigen. Auf Mülldeponien werden die unter-
schiedlichsten Stoffe abgelagert. In einigen 
Fällen sind die Deponieoberflächen nicht ab-
gedichtet, so dass z. B. durch eindringendes 
Regenwasser Stoffe aus dem Deponiekörper 
herausgelöst werden und dann mit dem Si-
ckerwasser ausgetragen werden könnten. 
Es werden Deponien in Glasewitz, Stralendorf, 
Dennin (Deponie Stern), Lindenhof bei Neu-
brandenburg (bis 2003) und Rosenow (ab 2004) 
halbjährlich überwacht. In den gemessenen 

Sickerwasserproben wurde Cs-134 nicht mehr 
und Cs-137 nur noch ganz vereinzelt in sehr 
geringer Aktivitätskonzentration nachgewiesen 
(max. 0,04 Bq/l). 
Kompost aus den Kompostierungsanlagen in 
Parkentin und Schwerin wird halbjährlich bzw. 
quartalsweise überwacht. 
Wie schon beim Klärschlamm beschrieben, 
findet auch hier, bedingt durch den Verarbei-
tungsprozess, eine Nuklidanreicherung statt, so 
dass Cs-137- Aktivitäten bis 31 Bq/kg TM ge-
funden wurden. 
Die Tabellen 16 und 17 im Anhang A zeigen die 
detaillierten Messergebnisse. 
Verbrennungsanlagen für Klärschlamm und 
Abfall wurden im Berichtszeitraum in Mecklen-
burg - Vorpommern nicht überwacht. 

 
 
3.2 Anlagenbezogene Überwachung  
 
3.2.1 Grundlagen 
 
Die Grundsätze, Zielsetzung und die allgemei-
nen Anforderungen zur Überwachung kern-
technischer Anlagen sind in der Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung kern-
technischer Anlagen (REI) [7] geregelt. 
In Mecklenburg-Vorpommern existieren fol-
gende kerntechnische Anlagen: 
 

• das KGR mit den Blöcken 1 bis 6 
• das Zwischenlager für abgebrannten 

Brennstoff / ZAB und 
• die Zentrale Aktive Werkstatt / ZAW 

 
sowie das ZLN mit den Genehmigungsberei-
chen: 
 

• Konditionierung/Zwischenlagerung Hal-
len 1-7 und 

• Zwischenlagerung von abgebrannten 
Brennstoffkassetten Halle 8. 

Die erteilten Genehmigungen [16], [17], [18], 
[19] und [20] beinhalten die anlagenspezifi-
schen atomrechtlichen Genehmigungswerte 
für die maximal zulässigen Ableitungen radio-
aktiver Stoffe mit Abluft und Abwasser.  
Nach § 48 Strahlenschutzverordnung [2] sind 
diese Ableitungen zu überwachen und nach Art 
und Aktivität zu spezifizieren (Emissionsüber-
wachung). 
 
Neben der vom Genehmigungsinhaber durch-
geführten Eigenüberwachung radioaktiver  
Emissionen wird die Immissionsüberwachung 
durchgeführt. Dabei hat der Genehmigungsin-
haber die Aktivität von Proben aus der Umge-
bung und die Ortsdosen durch Messung zu 
bestimmen. 
 
Zu beiden Überwachungskomplexen werden 
von der unabhängigen Messstelle, dem LUNG, 
kontrollierende und begleitende Messungen 
durchgeführt.

 
 
3.2.2 Emissionsüberwachung 
 
3.2.2.1 Emissionen der kerntechnischen Anlagen  
 
Die in den Jahren 2002 bis 2006 durch den Ge-
nehmigungsinhaber für das KGR ermittelten 
Emissionen sind in Anhang B - Tabelle 1 zu-
sammengestellt.  
 

Die Abbildung 17 zeigt die Ableitungen langle-
biger Radionuklide mit Abluft und Abwasser im 
Zeitraum 2002 bis 2006. Bei den Ableitungen 
mit Abwasser wurden die Genehmigungswerte 
zu weniger als 5 % ausgeschöpft

.




